                               Mietvertrag Navigation
Zwischen der Firma Ing. Horst Schweinöster – satcom – KG

Linzer Bundesstr. 19 | A-5023 Salzburg

Tel.: 0662 / 640002
www.satcom.at
- nachfolgend „Vermieter“ genannt –

und


  Anrede:                                                                  Tel.Nr.:

  Vorname:                                       Name:


  Straße: 


   PLZ:                                              Ort: 


   Ausweis:                                        Ausweisnr.:                              


   Behörde:                                       Geb. Datum:

- nachfolgend „Mieter“ genannt –

wird folgender Mietvertrag über ein Navigationsgerät abgeschlossen:

1. Mietgegenstand

Der Vermieter vermietet an den Mieter eine Navigationsgerät der Marke Garmin EForerunner 305  mit der Seriennummer: 13V554719
Der Mieter ist nicht berechtigt, das Navigationsgerät an Dritte entgeltlich oder unentgeltlich weiterzugeben.

2. Mietdauer, Lieferzeitpunkt

Die Mietzeit beginnt am _______ , _______ Uhr und endet am _______ , _______ Uhr.

Eine kostenfreie Stornierung des Mietvertrages ist spätestens bis 14 Tage vor Beginn der Mietzeit zulässig. Bei einer späteren Stornierung sind 60 % des Mietzinses zu zahlen.

Der Vermieter stellt das Navigationsgerät zum vereinbarten Mietbeginn dem Mieter zur Verfügung. Verzögert ein Streik, höhere Gewalt oder ein sonstiges Ereignis, auf das der Vermieter keinen Einfluss hat, die Bereitstellung, so verschiebt sich der Bereitstellungszeitraum entsprechend.

4. Mietkosten / Kaution
Die Mietkosten betragen:

Tagespreis:  12.- Euro . Jeder weitere Tag: 8.- Euro (immer pro angefangenem Tag)
Wochenendpauschale: Freitag 16.00 Uhr bis darauf folgenden Montag 10.00 Uhr: 25.- Euro 

Wochenpauschale: 50.- Euro
Die Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer. Die Mietkosten sind am Ende der Mietdauer zu zahlen und fällig.

Es ist eine Kaution von 250.- Euro zu hinterlegen.
5. Transport/Umgang/Versicherung
Das Gerät wird vom Mieter am Geschäftssitz des Vermieters abgeholt und wieder zurück-gebracht.

Der Mieter sorgt für eine sichere Verwahrung und einen sicheren Transport und haftet für Verlust und Beschädigung von Gerät und Zubehör.  Das Gerät ist nicht versichert. Bei Verlust oder Beschädigung von Gerät oder Zubehör wird dieses dem Mieter in Rechnung gestellt.
6. Übergabe

Gerät und Zubehör werden dem Mieter in funktionsfähigem und sauberem Zustand übergeben. Beanstandungen seitens des Mieters müssen dem Vermieter unmittelbar nach Erhalt des Gerätes gemeldet werden.

7. Rückgabe

Der Vermieter überlässt das Gerät dem Mieter für den im Mietvertrag definierten Zeitraum. Nach Ende der Mietzeit wird der Mieter das Navigationsgerät mit allen Komponenten an den Vermieter zurückgeben. Der Mieter trägt dafür Sorge, dass das Gerät nach Ablauf der Mietzeit dem Vermieter wieder zur Verfügung steht. Bei einer verspäteten Rückgabe, die die Mietzeit um mehr als 3 Stunden überschreitet, verlängert sich die Mietzeit jeweils um einen

weiteren Tag zu einem Mietzins von 20.- EUR pro Tag!  
Ausnahme: Genehmigte Vertragsverlängerung durch Anfrage beim Vermieter.
Das Mietverhältnis und die Haftung des Mieters enden erst bei Eintreffen des Gerätes beim  Vermieter und erfolgter Überprüfung des Zustandes durch den Vermieter . Gerät und Zubehör müssen dem Vermieter bei der Geräterückgabe in einwandfreiem Zustand zurückgegeben werden. Bei Verlust oder Beschädigung von Gerät oder Zubehör wird dieses dem Mieter in Rechnung gestellt.
Ausnahme: Genehmigte Vertragsverlängerung durch Anfrage beim Vermieter.
8. Verwendungen: Der Mieter kann keine Ansprüche oder Zurückbehaltungsrechte aus Verwendungen des Navi Gerätes geltend machen.

.
9. Sonstiges

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist der Geschäftssitz des Vermieters.

Sollen einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nicht rechtswirksam sein oder ihre Rechts-wirksamkeit durch einen späteren Umstand verlieren oder sollte sich in diesem Vertrag eine Lücke herausstellen, so wird hierdurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Vertragsbestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die Vertragsparteien gewollt haben würden, sofern sie diesen Punkt bedacht hätten.

10. Eigentumsvorbehalt:  Der Vermieter bleibt Eigentümer der Geräte. Der Mieter erwirbt durch den Mietvertrag kein Eigentum.
11. Kartensoftware :  Es ist nicht erlaubt am Kartenmaterial – oder der Geräte-Software,  Änderungen in jeglicher Form vorzunehmen! Planen Sie deshalb bitte nur am Gerät selbst und übertragen Sie kein Kartenmaterial von Fremdherstellern. GPX – Daten ziehen Sie bitte nur in den Ordner „GARMIN „ -  „GPX“ Für Fragen stehen wir Ihnen gerne unter 0662/640002 zur Verfügung. Beschädigungen an Software oder  Kartenmaterial sind teuer und müßten in Rechnung gestellt werden. 
Hinweis: Eine ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter: http://www.garmin.info.at/service.htm
Lieferung:    
1 Forerunner 305 Garmin Navigationsgerät , 1 USB Datenübertragungskabel ,  1 Ladegerät  , 1 Brustgurt , 1 Herzfrequenzmesser , 1 Fahrradhalterung, Original - Schachtel
Alle Teile wurden von mir auf Vollständigkeit und Funktion überprüft und völlig in Ordnung übernommen. Außerdem habe ich alle 11 Punkte sorgfältig gelesen und erkläre mich mit den Bedingungen einverstanden.

Salzburg, am                           Unterschrift:

Kaution von Euro 250.- wurde hinterlegt:
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Der  Mietvertrag besteht aus 4 Seiten  




























Stempel Firma satcom




















Sonstige Hinterlegung:











